GZ: 23 E 816/20m

An das Bezirksgericht Linz

Exekutionssache:

betreibende Partei:
Otto Doblhofer, 1010 Wien, Kärntnerstraße 17

vertreten durch:
Mag. Theo Rätisch, Rechtsanwalt, 1010 Wien, Stephansplatz 8

verpflichtete Partei:
Richard Mayr, geb. am 12.12.1935, 4020 Linz, Lederergasse 29/105

wegen:
Zwangsversteigerung zur Hereinbringung von € 30.000,- s.A.

anmeldende Gläubigerin:
Wohnungseigentümergemeinschaft EZ 2822 Grundbuch 45203 Linz

vertre​ten durch: 
die Hausverwaltung Schöneres Wohnen Gemeinnützige Wohnungsverwaltungsgenossenschaft mbH

diese vertreten durch: 
Mag. Armin Hofstätter, Rechtsanwalt, 4020 Linz, Fiedlerweg 12 (Vollmacht gemäß § 30 Abs 2 ZPO erteilt)
Zu der für 19. April 2021 anberaumten Meistbotsverteilungstagsatzung meldet die Wohnungseigentümer​gemeinschaft der Liegenschaft EZ 2822 Grundbuch 45203 Linz unter Geltendmachung des Vor​zugspfandrechts gemäß § 27 WEG 2002 hiermit folgende Forderung an:

Der Verpflichtete kam mit den Betriebskostenzahlungen in Verzug, sodass er von der Eigentümergemein​schaft zu 21 C 105/20m des Bezirksgerichtes Linz geklagt wurde. Die Klage wurde zu CLNr. 1015 im Grundbuch angemerkt. Der Zahlungsbefehl des Bezirksgerichtes Linz vom 5.5.2020 erwuchs in Rechtskraft.

Es werden daher folgende Beträge im Rahmen des Vorzugspfandrechts angemeldet:


Kapital laut Zahlungsbefehl 21 C 105/20m (Betriebskosten Jänner bis Mai 2020):
500,50

4% Zinsen aus je € 100,10 seit 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. und 1.5.2020, jeweils bis zum



28.12.2020 (Tag der Erteilung des Zuschlags):

16,53

Kosten des Zahlungsbefehls

181,29

4% Zinsen aus diesen Kosten vom 5.5.2020 bis 28.12.2020:

4,71

Gesamtforderung im Rang des Vorzugspfandrechts somit:

703,03
Bescheinigungsmittel: beiliegender Zahlungsbefehl 21 C 105/20m des BG Linz, Kontoauszug

Die betreibende Partei beantragt die Berichtigung der angemeldeten Forderung im bevorzugten Rang gemäß § 216 Abs 1 Z 3 EO durch Barzahlung auf das Konto des einschreitenden Rechtsanwalts.
